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Die Bruttopreise sind auf die zweite Nachkommastelle hin gerundet und enthalten die Umsatzsteuer 
in der jeweils gesetzlichen Höhe von derzeit 7 %. Bei allen Verbrauchsstufen führen wir eine Bestab-
rechnung durch, d.h. wir stufen Sie automatisch in die für Sie günstigste Verbrauchsstufe ein. 

In den aufgeführten Preisen sind die gesetzliche Energiesteuer in Höhe von derzeit 0,55 ct/kWh 
(netto), die Bilanzierungs-, Brennstoffemissionshandelsgesetz-, Gasspeicher-, und 
Konvertierungsumlage, die genehmigten Netznutzungsentgelte des Netzbetreibers sowie die Kosten 
für den Messstellenbetrieb, die Messung und Konzessionsabgabe (diese beträgt für Gemeinden bis 
25.000 Einwohner 0,22 ct/kWh; bis 100.000 Einwohner 0,27 ct/kWh (netto). Vorrangig gelten die mit 
den Gemeinden getroffenen Vereinbarungen.) enthalten. 

Ergänzend hat der Bund ganz aktuell mit dem Erdgas-Wärme-Soforthilfegesetz EWSG die einmalige 
Entlastung für den Monat Dezember 2022 beschlossen. Im EWSG ist geregelt, dass betroffene Kun-
den in Höhe von einem Zwölftel des Jahresverbrauchs - zum geltenden Brutto-Arbeitspreis vom 
Stichtag 01.12.2022 entlastet werden. Diese Entlastung soll zur finanziellen Überbrückung bis zur 
regulären Einführung der Gaspreisbremse dienen. Selbstverständlich werden wir auch die Regelun-
gen des EWSG für Sie umsetzen.  

Darüber hinaus plant die Bundesregierung weitere Entlastungen für Gaskunden in Form einer Gas-
preisbremse. Zum Zeitpunkt dieses Schreiben lagen von Seiten des Gesetzgebers noch nicht alle 
Informationen abschließend vor. Gerne informieren wir Sie daher auf unserer Homepage unter 
www.enrw.de/Preisanpassung/Gas zu allen wesentlichen Ereignissen und der weiteren Vorge-
hensweise. 

Mit der Preisanpassung wird Ihr monatlicher Abschlag nicht angepasst, da wir bei der Neuberech-
nung eine potentielle Verbrauchseinsparung in Höhe von 20 %, entsprechend dem Einsparziel der 
Bundesnetzagentur, bereits berücksichtigt haben. Bei Bedarf passen wir Ihren Abschlag individuell 
für Sie an. Schreiben Sie uns dafür eine E-Mail an kundenzentrum@enrw.de unter Angabe Ihrer 
Vertragskontonummer. 

Ihnen steht gemäß § 5 Abs. 3 GasGVV im Falle einer Preisänderung das Recht zu, den Vertrag ohne 
Einhaltung einer Kündigungsfrist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Preisänderung zu kündi-
gen. Preisänderungen werden gegenüber demjenigen Kunden nicht wirksam, der bei einer Kündi-
gung des Vertrages die Einleitung eines Wechsels des Versorgers durch entsprechenden Vertrags-
schluss innerhalb eines Monats nach Zugang der Kündigung nachweist. 

Auf der Rückseite des beigefügten Preisblattes haben wir Informationen gem. § 9 Kurzfristenergie-
versorgungssicherungsmaßnahmenverordnung (EnSikuMaV) für Sie zusammengefasst. Weitere In-
formationen, unsere Energiespartipps sowie Möglichkeiten zur Zahlhilfe und Verbrauchsabrechnung 
haben wir auf www.enrw.de/Preisanpassung/Gas für Sie übersichtlich zusammengefasst. 

Als Ihr Energieversorger vor Ort freuen wir uns, wenn Sie weiterhin zu unseren zufriedenen Kunden 
zählen. 

Freundliche Grüße 

Ihr regionaler Energieversorger 
Ihre ENRW Energieversorgung Rottweil GmbH & Co. KG 

i.V. Steffen Philippin 
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